Liebe Erziehungsberechtigte,						Graz, 21.9.2017

wir freuen uns schon sehr auf unsere Kennenlerntage mit Ihrem Kind, müssen Ihnen aber noch die gesetzlichen Grundlagen zum Thema „Verhalten auf einer Schulveranstaltung“ übermitteln.

Schulveranstaltungenverordnung 1995 § 10 Abs. 5
Stört ein Schüler/eine Schülerin den geordneten Ablauf einer Schulveranstaltung in schwerwiegender Weise oder wird durch sein/ihr Verhalten die eigene oder die körperliche Sicherheit der anderen Teilnehmer gefährdet, so kann der Leiter der Schulveranstaltung den Schüler/die Schülerin von der weiteren Teilnahme an der Schulveranstaltung ausschließen.
In diesem Fall sind der Schulleiter und die Erziehungsberechtigten des betreffenden Schülers/der Schülerin unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Erziehungsberechtigten sind vor der Durchführung einer mehrtägigen Schulveranstaltung verpflichtet, eine Erklärung darüber abzugeben, ob sie im Falle des Ausschlusses ihres Kindes mit dessen Heimfahrt ohne Begleitung einverstanden sind oder für eine Beaufsichtigung während der Heimfahrt Sorge tragen werden.



Ich, __________________________________, Erziehungsberechtigte/r von


___________________________________, Schüler/in der ______ Klasse, nehme 

dies zur Kenntnis und

	  hole mein Kind in diesem Fall unverzüglich selber ab

	  bin einverstanden, dass mein Kind ohne Aufsichtsperson mit dem Taxi 	nach Hause geschickt wird. Die Kosten sind von mir zu tragen.

Bitte Zutreffendes ankreuzen!


Ich nehme zur Kenntnis, dass in diesem Fall keine Kostenrückerstattung für Unterkunft und Verpflegung möglich ist.
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Graz, _________________				_________________________
	Unterschrift des/der
	Erziehungsberechtigten



